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Rn. Randnummer
S. Satz; Seite
s. siehe
SchlHA SchleswigHolsteinische Anzeigen
SGB Sozialgesetzbuch
SIFG Saarländisches Informationsfreiheitsgesetz
StGB Strafgesetzbuch
StPO Strafprozessordnung
SÜG Sicherheitsüberprüfungsgesetz
TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
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UIG Umweltinformationsgesetz des Bundes
UrhG Urheberrechtsgesetz
UrhR Urheberrecht
Urt. v. Urteil vom
Var. Variante
VBlBW Verwaltungsblätter für BadenWürttemberg
VerwArch Verwaltungsarchiv
VfG Bbg. Verfassungsgericht des Landes Brandenburg
VG Verwaltungsgericht
VGH Verfassungsgerichtshof; Verwaltungsgerichtshof
vgl. vergleiche
VIG Verbraucherinformationsgesetz
VM Verwaltung & Management
VOP Verwaltung – Organisation – Personal 
VR Verwaltungsrundschau
VS Verschlusssache
VSA Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum materiellen und organisatori

schen Schutz von Verschlusssachen
VVBHO Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung
VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
WM Wertpapiermitteilungen – Zeitschrift für Wirtschafts und Banken

recht
WP Wahlperiode
WpHG Wertpapierhandelsgesetz
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis
WRV Weimarer Reichsverfassung
ZDF Zweites Deutsches Fernsehen
ZgesStW Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen
ZIR Zeitschrift Interne Revision
ZögU Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen
ZöR Zeitschrift für öffentliches Recht
ZParl Zeitschrift für Parlamentsfragen
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZUM Zeitschrift für Urheber und Medienrecht



Einleitung

Im Frühjahr 2010 informierte der Bundesrechnungshof erstmals den Bun
destag, die Bundesregierung und die allgemeine Öffentlichkeit außerhalb 
seiner jährlich erscheinenden sogenannten Bemerkungen über weitere aktu
elle Prüfungsergebnisse. Hierbei handelt es sich nicht um eine gewöhnliche 
weitere Form staatlicher Publikumsinformation, sondern dieser Vorgang ist 
das Resultat eines tiefgreifenden Funktions und Bedeutungswandels der 
Finanzkontrolle des Bundesrechnungshofes.

Gleichzeitig wurde die Frage nach der Zugänglichkeit von Prüfungs und 
Beratungsergebnissen, insbesondere gemäß dem Informationsfreiheitsrecht, 
relevant. So hatten das Verwaltungsgericht Köln1 bzw. das Oberverwal
tungsgericht Münster als Berufungsinstanz2 über einen Antrag nach dem 
IFG auf Zugang zu den Ergebnissen einer Prüfung des Bundesrechnungsho
fes, die Gewährung von Zuwendungen durch das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung betreffend, zu entschei
den. Und auch der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfrei
heit hat die Frage der Anwendbarkeit des IFG auf den Bundesrechnungshof 
in seinem Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit für die Jahre 2008 und 
2009 aufgegriffen.3 Im Hintergrund steht ein wachsendes Interesse des Bür
gers an unverfälschten Informationen, für dessen Befriedigung sich gerade 
die Erkenntnisse des Bundesrechnungshofes – einer politisch neutralen, 
unabhängigen und an objektiven Kriterien orientierten Institution – anbie
ten.4

Die Möglichkeiten und Grenzen der Informationstätigkeit des Bundes
rechnungshofes werden nicht allein durch die betroffenen Grundrechte so
wie damit einhergehend die Abwägung zwischen dem Informations und 
dem Opazitätsinteresse bestimmt, sondern sind insbesondere vor dem Hin
tergrund des verfassungsrechtlichen Auftrages des Bundesrechnungshofes 
sowie dessen Stellung im Verfassungsgefüge zu beurteilen. Zudem ist das 
Spannungsfeld zu berücksichtigen, in dem sich der Bundesrechnungshof 

1 VG Köln, Urt. v. 30.9.2010 – 13 K 717 / 09.
2 OVG Münster, Urt. v. 26.10.2011 – 8 A 2593 / 10.
3 BfDI, Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit für die Jahre 2008 und 2009, 

2010, S. 45 ff.
4 Vgl. Wieland, DVBl 1995, 894 (895); Kisker, in: Isensee / Kirchhof (Hrsg.), 

HStR IV, 2. Aufl. 1999, § 89 Rn. 126.
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bewegt: einerseits der umfassende Prüfungsauftrag und die Erwartungshal
tung des Parlaments und der interessierten Öffentlichkeit in Hinblick auf 
spektakuläre Prüfungsergebnisse, andererseits die Prüfungsadressaten, die 
zu breit angelegte und zu strenge Prüfungen bemängeln und eine öffentliche 
Kritik scheuen.5 Erschwerend kommt hinzu, dass der Gesetzgeber die Mo
dalitäten der Aufgabenwahrnehmung des Bundesrechnungshofes in weitaus 
geringerem Maße vorgegeben hat als etwa bei der Rechtsprechung.6 Zu 
Unsicherheiten führt dies insbesondere dann, wenn der Bundesrechnungshof 
den rein staatsinternen Bereich verlässt und von seinen Prüfungen und Er
hebungen auch Stellen und Personen außerhalb der unmittelbaren Bundes
verwaltung betroffen sind.

Die Arbeit gliedert sich in insgesamt fünf Kapitel, von denen die ersten 
zwei zunächst die Grundlage für die eigentliche Untersuchung schaffen und 
die Bedeutung der Öffentlichkeit für das Haushaltsrecht sowie die Aufgaben 
und die Stellung des Bundesrechnungshofes erläutern. Anschließend werden 
im dritten Kapitel die Grenzen herausgearbeitet, die sowohl eine Bericht
erstattung über Prüfungs und Beratungsergebnisse als auch deren Zugäng
lichkeit nach dem Informationsfreiheitsrecht einschränken, bevor im vierten 
und fünften Kapitel die unterschiedlichen Formen der Informationstätigkeit 
des Bundesrechnungshofes im Detail untersucht werden.

5 Vgl. Blasius / Kühne, DÖV 1991, 393 (393).
6 Vgl. Krebs, Kontrolle in staatlichen Entscheidungsprozessen, 1984, S. 205.



1. Kapitel

Grundlagen von Finanzkontrolle  
und Öffentlichkeit

Um die Möglichkeiten und Grenzen einer Informationstätigkeit des Bun
desrechnungshofes beurteilen zu können, werden zunächst die diesbezüglich 
bestehenden verfassungsrechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen 
bestimmt. Hierzu sollen das Institut der Finanzkontrolle im verfassungs
rechtlichen Kontext verortet (A.), die einzelnen Erscheinungsformen der 
Finanzkontrolle und deren Beziehungen zueinander dargestellt (B.) sowie 
die Bedeutung der Öffentlichkeit als allgemeiner Verfassungsgrundsatz bzw. 
als Haushaltsgrundsatz herausgearbeitet werden (C.).

A. Finanzkontrolle  
im verfassungsrechtlichen Kontext

Die Finanzkontrolle ist Ausfluss von Staatsstrukturprinzipien des Grund
gesetzes. Im Folgenden soll daher ihre Funktion und Bedeutung in den 
verfassungsrechtlichen Kontext eingeordnet werden.1

I. Kontrolle demokratischer Treuhänderfunktion

Nach dem in Art. 20 Abs. 2 GG verankerten Prinzip der repräsentativen 
Demokratie geht die Staatsgewalt vom Volk aus, wird allerdings nicht direkt 
von ihm selbst, sondern von durch Wahlen legitimierte Staatsorgane ausge
übt. Dieses Auseinanderfallen von Träger der Staatsgewalt einerseits und 
den ausführenden Organen andererseits führt dazu, dass die Staatsorgane bei 
der Ausübung der Staatsgewalt eine Treuhänderstellung gegenüber dem 
Volk besitzen und ihre Entscheidungen gemäß dem Willen des Volkes zu 
treffen haben. Dies gilt im besonderen Maße für den Bereich des staatlichen 
Haushaltshandelns. Für die Bewirtschaftung fremder Mittel gilt der allge
meine Rechtsgedanke, dass derjenige zur Rechenschaft verpflichtet ist, der 

1 Zum Verhältnis der Finanzkontrolle zur anderen Form der öffentlichen Kontrolle 
Karehnke, Der Rechnungshof als Teil der öffentlichen Kontrolle, in: Schiffer / Karehn
ke (Hrsg.), Verfassung, Verwaltung, Finanzkontrolle, FS H. Schäfer, 1975, S. 233 ff.




